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47 —
3ufammenftellung ber Suftruftionö-«JRctfeobcn in
»erfcfeiebencn Äantonen eingefanbt.

Stach biefer Verfeanbiung folgte bic Veratbung
ocrfcfeiebener, in einer Eingabe an bie b. SRegierung

ju befürwortcnber militärifcfeer gragen, alö

j. V. über Unförmlichfeit unb ©efepmibrtgfett
ber Veförberung unb Ernennung beö Hrn. g. S-
Scfeärr, jum Hauptmann unb Vejirföfominanban.
ten; über Snftruftion ber Äompagnie*3immerleute;
über Slbfeattung eineö «Rcitfurfcö für Offiziere mit
Venüpung ber ctbgenöffifcfeen Vferbe; über Ein-
fübrung beö jweiten Vaareö woüener Veinfleiber;
über Veijiebung eineö Sruppenoffijierö ju ben

SRefrutenauöbebungen für bte Spejialroaffen; über
Äontrolle im Strafoerfabren wegen oerfäumten
«JRtlitärbienfteö. hiermit waren lie Verfeanblun*
gen gcfcfeloffen unb ber Stacfemittag war felbftocr*
ftänblidj ber Vfiegc gemütblicber Äamerabfcfeaft
gewibmet.

Sm Sommer traten wieberum bte üblichen ge-
rten ein. Soi lavauf folgenben SBinter 1858 auf
1859 begannen wieber aUwöcbentlich bie Verfamm'
lungen ber Offiziere ber Stabt unb Umgebung.

Stebft Verfeanblungen über oerfefeiebene fanto*
nale militärifcbe gragen, wie j. V. bejügticfe ber

Erftcflung eineö SBaffenplapcö, ber Suftruftion ber

Säger in golge Einfübrung beö neuen Sa'gerge-

roeljreß, fo roie über bic grage ber «JRagajiniruug
ber neuen fubtiten Scfeießroaffen ober ber Velaf-
fung berfelben in Hanben ber «Dtannfehaft tc,
rourben Vorträge gehalten über bte Vartifularbe-
bedung ber Slrtiücrie, gclbbefeftiguugeu/ Eiitroid-
lungögefcfeicfete unb Vcfdjreibung ber Hanbfeuer-
roaffen ber Steujcit, über «Diärfcfee unb «Diarfcb-

ficherung; über Organifation, ©efefeüpe unb ©e-
fcfeoffe ber fehroeijerifefeen Slrtiüerie, an roelcpe

Vorträge ficfe bie ©arfteüung beö «Dtarfcpeö Su-
roaroff'ö auö Stalien über bie Sllpen, atö friegs*
gefefeichtliche Slrbeit anfefeloß.

Sllö erfreuliefeeö SRefultat ber Slnregungen un«

fereö Vereinö mufi ber wäferenb btefeö SBinterö

abgefealtenc «Reitfurö angefepen werben, Ver«
fefeiebene Verumftänbungen ocrjögerten ben Veginn
feeöfetben biö faft jüm Stcujafer 1859. Von la ab

bauerte er bii jum 10. «Dtärj. Eö nabmen an

bemfelben etwa 30, meift Snfanterie-Offijiere
Sbeil. Sie waren je naep ihrer Vefäfeigung alö
SReiter in mebrere Älaffen, ju je 4—6 «Diann, ber

Sabl ber jur Verfügung gefteUten eifegenöfftfefeen

Vferbe entfpredjenb, eingetbeilt/ oon benen bie

ungeübteren täglich, lk geübtem je ben anbern Sag
eine Seftion erhielten.

©er Unterridjt würbe geleitet oon Herrn ©äl*
lenbach, eibgenöffifebem Slrtiüerie=Untertnftmftor
unb jwar in einer SBeife/ lai tbm oon aüen

Sfeeilnepmern lk feerjlicfefte Slncrfennung unb oom

Eomite unfereö Vereinö lai empfcplettbftc Seug*

nifi ju Sbeil rourbe. ©ie anerfennenöroertbe Ve*

reitwiüigfcit ber SRegierung rebujirte bie Äoften

für bie Sfecilnebmer auf ein biüigeö SRafi, inbem

Ut fe. SRegierung lie Hcrricfetung einer prooifori*
fefeen SReitbafen, foroie Ue gütterungöfoften ber

Vferbe gänjlicfe beitritt, roäbrenb bie tfeetlnefemeu-
ben Offijiere ben ©efealt beö Snftruftorö unb
jroeier Vfcrfeeroärtcr unb bie Äoften für fyufbt*
fehläg unb tfeterärjtliebe Vefeanblung ju trageti
featten. ©er Äoftentheil ber Offijiere belief ficfe

auf gr. 800. Tu SReitftunbc fam burcfefcfenittlicfe
nicht feöber atö auf 50 Eent. ju ftefeen. ©urefe
biefe Scfeule rourben bie meiften ber tfeeilnehmen-
ben Offijiere ju orbentlicpen Eampagnercttern auö-
gebilbet unb eö roar nur ju bebauern, baß ber
Äurö für Ue Offijiere oom Sanbe niefet benupbar
war.

©er Stupen foldjer SReitfurfe unb lie SBünfch-
barfeit iferer SBicberpotung finb fo ctnlcucbtenfe,

lai fie unfer Verein beftreben wirb, fo oiet eö

oon ibm abhängt einen folcben Äurö auch für ein

fpätereö Safer wieber ju ermöglichen.

(©cbluß folgt.)

&d)\vcit.

©ern. $>ie eibg. 9tatfee feaben bie SBunbeSftabt »er*

laffen; wir werfen feeute einen SRücfblicf auf bie milita*
TrTcfeen «Berbanblungen berfelben; brei ©egenftänbe waren

e? namentlicfe, bie fie in biefer «öinftept 6efcfeafügten:

baS gelbbienftreglement, baS ®efep über SluSbilbung

ber OffijierSafpiranten ber Snfanterie bureb ben 93unb,

fowie bie 93efleibung8frage. 3)ie <Dappentfealfrage, bie

ebenfaS behanbelt würbe, fiel mefer burefe ifere politifefee

alö ifere militarifefee «Bebeutung inS ©ewiept.

©aS gelbbienfireglement würbe Oon beiben 9tatfeen

an ben 93unbeSratb jur nocfemaligen JReOifion unb jur
proOiforifcfeen Einführung auf jwei Safere gewiefen,

feoffentlicfe wirb bie proöiforifcfee Einführung nur ber

Vorläufer ber beftnitiüen fein. S>er9tationalratb wollte
eS felbft nod; einmal naefe ftattgefeabter SteOtfion prüfen;

ber «Stänberatfe a6er im richtigen ©efüfel, baß bie Vrü«

fung berarttger steglemente niefet ©acbe einer parlamen»

tarifeben Verfammlung fei, blieb bei feinem erften 93e*

fcfelufi, welcper bann auefe Oom OJationalratfe aboptirt

würbe. 3m «Rationalratfe maefete ficfe-bie Oppofttion ge=

gen baS fraglicfee öteglement in eigentpümlicfeer SBeife

Suft, welcfee wir bebauem muffen, benn bei einer gewif*

fenfeaften Vrüfung beSfelben burefe ©achöerftanbige

wirb gewiß erfannt werben, baß baS Oteglement aller»

bingS in Vejug auf Oiebaftion ic. einer nochmaligen Sie«

Oifton unterworfen werben fann, baß a6er feine 93or»

fünften butcfeauS praftifefe unb ben Erfahrungen be«

Krieges entfprecfeenb finb.

S>aS ©efep über Sluöbilbung ber OffijierSafpiranten
ber 3nfanterie"burcfe ben «unb, feerOorgerufen burefe bie

bringenbe Stothwenbigfeit ben fleinern Äantonen in bie*

fer bejiefeung £ülfe ju leiften, fließ auf eine feartnäefige

Oppofition Oon ©eite einiger SBertreter ber Söeftfcfemeij.

— 47 -«
Zusammenstellung der JnstruktionS-Mcthodcn in
verschiedenen Kantonen eingesandt.

Nach dieser Verhandlung folgte die Berathung
verschiedener, in einer Eingabe an die h. Regie,
rung zu befürwortender militärischer Fragen, als
z. B. übcr Unförmlichkeit und Gesetzwidrigkeit
dcr Beförderung und Ernennung des Hrn. F. I.
Scharr, zum Hauptmann und BezirkSkommandan.
ten; über Instruktion der Kompagnie-Ztmmerleute;
über Abhaltung eines RcitkurfeS für Ofsiziere mit
Benützung der eidgenössischen Pferde; über Ein.
führung des zweiten Paares wollener Beinkleider;
über Beizichung eines Truppenoffiziers zu den

RekrutenauShebungcn für die Spezialwaffen; über
Kontrolle im Strafverfahren wegen verfäumten
Militärdienstes. Hiermit waren die Verhandlun.
gen geschlossen und der Nachmittag war selbstver.
ständlich der Pflege gemüthlicher Kameradschaft
gewidmet.

Im Sommer traten wiederum die üblichen Fe.
rien ein. Jm darauf folgenden Winter l858 auf
1859 begannen wieder allwöchentlich die Vcrfamm.
lungen der Offiziere der Stadt und Umgebung.

Nebst Verhandlungen über verschiedene kantonale

militärische Fragen, wic z. B. bezüglich der
Erstellung eines Waffenplatzes, der Instruktion der

Jäger in Folge Einführung des neuen Jägerge.
wehreS, fo wie über die Frage dcr Magazinirung
der neuen fubtilen Schießwaffen oder der Bclaf-
futtg derselben in Handen der Mannschaft :c.,
wurdcn Vorträge gehalten über die Partikularbedeckung

der Artillerie, Feldbefestigungen, Entwick.
lungsgefchichre und Beschreibung der Handfeuerwaffen

der Neuzeit, über Märfche und Marsch-
ficherung; über Organisation, Geschütze und Ge-
schösse der schweizerischen Artillerie, an welche

Vorträge fich die Darstellung deö Marsches Su-
waroff'S auS Italien über die Alpen, als kriegs-
geschichtliche Arbeit anschloß.

AlS erfreuliches Refultat dcr Anregungen un.
feres Vereins muß der während diefeS Winters
abgehaltene Reitkurs angesehen werden. Ver.
fchiedene Verumständungen verzögerten den Beginn
desselben bis fast zum Neujahr 1859. Von da ab

dauerte cr bis zum 10. März. CS nahmen an

demfelben etwa 30, meist Jnfanterie-Offiztere
Theil. Sie waren je nach ihrer Befähigung als
Reiter in mehrere Klassen, zu je 4—6 Mann, der

Zahl der zur Verfügung gestellten eidgenöfsifchen

Pferde entsprechend, eingetheilt, von denen die

ungeübteren täglich, die gcübtcrn je den andern Tag
eine Lektion erhielten.

Der Unterricht wurde geleitet von Herrn Däl-
lenbach, eidgenössischem Artilleric-Unterinstruktor
und zwar in einer Weise, daß ihm von allen

Theilnehmern die herzlichste Anerkennung und vom

Comite unseres Vereins das empfchlendste Zeug,
niß zu Tbeil wurde. Die anerkennenswerthe Be.

reitwilligkeit der Regierung reduzirte die Kosten

für die Theilnehmer auf etn billiges Maß, indem

die h. Regierung die Herrichtung einer provifori-
schcn Reitbahn, sowie die Fütterungskosten der

Pferde gänzlich bestritt, während die theilnehmeu-
den Offiziere den Gehalt des Jnstruktors und
zweier Pferdewärtcr und die Kosten für Hufbe-
fchläg und thierärztliche Behandlung zu tragen
hatten. Der Kostentheil der Ofstziere belief stch

auf Fr. 800. Die Reitstundc kam durchschnittlich
uicht höher alö auf 50 Cent, zu stehen. Durch
diefe Schule wurden die meisten der theilnehmen-
den Ofstziere zu ordentlichen Camxagnereitern
ausgebildet und eS war nur zu bedauern, daß der
Kurs für die Offiziere vom Lande nicht benutzbar
war.

Der Nutzen folcher Reitkurfe und die Wünsch-
barkcit ihrcr Wiederholung sind so einleuchtend,
daß sie unser Verein bcstrcben wird, so viel eS

von ihm abhängt einen solchen KurS auch für ein
späteres Jahr wieder zu ermöglichen. '

(Schluß folgt.)

Schweiz.

Bern. Die eidg. Rathe haben die Bundesftadt
Verlassen ; wir werfen heute einen Rückblick auf die militärischen

Verhandlungeuderselben ; drei Gegenstände waren

eS namentlich, die ste in dieser Hinstcht beschäftigten:

das Felddienstreglement, das Gesetz über Ausbildung
der Offiziersaspiranten der Infanterie durch den Bund,
sowie die Bekleidungsfrage. Die Dappenthalfrage, die

ebenfas behandelt wurde, siel mehr durch ihre politische

als ihre militärische Bedeutung ins Gewicht.

Das Felddienstreglement wurde von beiden Räthen

an den Bundesrath zur nochmaligen Revision und zur

provisorischen Einführung auf zwei Jahre gewiesen,

hoffentlich wird die provisorische Einführung nur der

Vorläufer der definitiven sein. Der Nationalrath wollte

es selbst noch einmal nach stattgehabter Revision prüfen;

der Standerath aber im richtigen Gefühl, daß die Prüfung

derartiger Réglemente nicht Sache einer parlamentarischen

Versammlung sei, blieb bei seinem ersten Be-

schluß, welcher dann auch vom Natioualrath adoptirt

wurde. Jm Nationalrath machte sich die Opposition

gegen das fragliche Reglement in eigenthümlicher Weise

Lust, welche wir bedaueru müssen, denn bei einer

gewissenhaften Prüfung desselben durch Sachverständige

wird gewiß erkannt werden, daß das Reglement

allerdings in Bezug auf Redaktion zc. einer nochmaligen

Revision unterworfen werden kann, daß aber seine

Vorschriften durchaus praktisch und den Erfahrungen deS

Krieges entsprechend sind.

Das Gesetz über Ausbildung der Offiziersaspiranten

der Jnfanterie'durch den Bund, hervorgerufen durch die

dringende Nothwendigkeit den kleinern Kantonen in dieser

Beziehung Hülfe zu leisten, stieß auf eine hartnäckige

Opposition von Seite einiger Vertreter der Westschweiz.
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